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Nr. Gegenstand Gebühr
M Nr. Gegenstand Gebühr

M

2 Sperrgebühr (bei Zwangssperre) 10,—
Die Gebühr wird für jede gesperrte 
Hauptanschlußleitung erhoben, je
doch — unabhängig von der Anzahl 
der gesperrten Hauptanschlüsse — bis 
höchstens 100 M.

10.5. Telegramme über Fernsprech
anschlüsse

1 Gebühr für die Gesprächsverbindung
mit der zuständigen Telegrammauf
nahme Ortsgesprächs

gebühr

Gehört die zuständige Telegramm
aufnahme zu einem anderen Orts
netz, wird ebenfalls nur die Orts
gesprächsgebühr erhoben.

10.6. Sonstige Leistungen
1 Umschreibgebühr bei Änderung einer

Anschluß-Rufnummer auf Antrag
des Teilnehmers 4,50
1. Die Gebühr wird nicht erhoben, 

wenn sich die Anschluß-Rufnum
mer bei der Zuteilung einer Sam
melnummer ändert oder wenn die 
Haupt- und Nebenanschlüsse meh
rerer Teilnehmer zu einer gemein
samen Nebenstellenanlage zusam
mengefaßt werden.

2. Die Zuteilung einer Durchwahl
nummer wird der Zuteilung einer 
Sammelnummer gleichgesetzt.

3. Änderungen von Anschluß-Ruf
nummern, die ohne Antrag des 
Teilnehmers von der Deutschen 
Post veranlaßt werden, sind ge
bührenfrei.

2 Umschreibgebühr bei Änderungen im
Namen des Teilnehmers und bei
Übertragungen 4,50
1. Bei Änderungen im Namen des 

Teilnehmers ist die Gebühr auch 
dann zu entrichten, wenn die Ein
träge im Fernsprechbuch unver
ändert bleiben oder bleiben sollen.

2. Die Gebühr ist nur einmal zu ent
richten, wenn innerhalb desselben 
Ortsnetzes mehrere Hauptan
schlüsse eines Teilnehmers gleich
zeitig von der Namensänderung 
betroffen oder auf den neuen Teil
nehmer übertragen werden.

berechnet und neben der Fern
melderechnung erhoben werden, 
wenn bis zum Ablauf der Zah
lungsfrist die Zahlungen noch 
nicht eingegangen sind.

Vergleichszählung bei Hauptanschlüs
sen auf Antrag des Teilnehmers, je 
Hauptanschlußleitung

4 für den ersten Tag 4,50

5 für jeden weiteren Tag 1,50

Die Gebühr wird nicht erhoben, wenn 
sich herausstellt, daß ein fehlerhaftes 
Arbeiten des Gesprächszählers vor
liegt.
Leistungen, die mit dem Fernsprech
dienst Zusammenhängen, aber nicht 
besonders geregelt sind

6 bei Arbeitsleistungen bis zu einer
Stunde 1,50

7 darüber hinaus für jede angefangene
Viertelstunde —,40

Anlage 2
zu vorstehender Fernsprechgebührenordnung

Fernsprecheinrichtungen 
und ihnen gleichzustellende Vermittlungseinrichtungen, 

die nicht mehr eingerichtet werden

Nr. Gegenstand Monatl. Gebühr 
M

1. Hauptanschlüsse
1118 Grundgebühr für einen Zehner

anschluß (1/10), in allen Ortsnetzen 4,50
2. Nebenstellenanlagen

Zusätzlich zu den nachgenannten 
Gebühren wird für alle amtsbe
rechtigt geschalteten Nebenan
schlüsse die Amtsberechtigungs
gebühr Nr. 2603 (—,90 M monat
lich) erhoben, unabhängig davon, 
ob die Nebenstellenanlagen teil- 
nehmer- oder posteigen sind.

2.1. Teilnehmereigene Nebenstellen
anlagen I
Zwischenumschalter und hand
bediente Vermittlungscinrich- 
tungen

3 Erinnerung an die Begleichung der 
Fernmelderechnung (Erinnerungsge- 
bühr) 1,—
1. Der Fernmelderechnungsdienst 

der Deutschen Post erinnert an 
die Begleichung der Fernmelde
rechnung, wenn nach Ablauf der 
Zahlungsfrist die Zahlung noch 
nicht eingegangen ist.

2. Die Erinnerung erfolgt auch für 
andere Gebühren des Fernsprech
dienstes, die gemäß der Fern
sprechgebührenordnung gesondert

Zwischenumschalter
2031 handbedienter 1,35
2032 automatischer (mit automatischer 

Durchschaltung des Nebenanschlusses
zur Vermittlungsstelle) 2,10

Zusatzeinrichtungen für Zwischen
umschalter

2033 Eintretezeichen bei der Abfragestelle
oder Schaltung für Rückfrage bei der 
Abfragestelle —,20
Bei Amtsspeisüng wird für das Ein
tretezeichen keine Gebühr erhoben.


